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Öffentliche Zustellung 

1 

LANDKREIS 
HARBURG 
PER LA,-iDRAT 

Das nachfolgend bezeichnete Schriftstück des Landkreises Harburg wird öffentlich zugestellt 
(§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Niedersächsisches 
Verwaltungszustellungsgesetz). 

Datum des Schriftstücks: Aktenzeichen: 72.4.5-Owi-33/20 Lau 

25. März 2020 

Name und letzte bekannte Anschrift des Empfängers: 

Herrn Veroslav Stojanovic, Niedersachsenring 33 in 21395 Tespe 

Der Empfänger oder eine von ihm bevollmächtigte Person kann das Schriftstück gegen 
Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises bei folgender Stelle während der Öffnungszeiten 
einsehen oder abholen: 

Behörde Landkrei:5 Harburg, Der Landrat 

Abt./ Betrieb/ Stabsstelle: Abteilung 72 Boden/ Luft/ Wasser 

Anschrift (ggf. Gebäude): Schloßplatz 6, 21423 Winsen (Luhe) 

Zimmer: B-238 -

Ich weise darauf hin, dass durch die öffentliche Zustellung des Schriftstücks Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

D Das Schriftstück enthält-eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechts
nachteile zur Folge haben kann. 

Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Bekanntmachung zwei Wochen 
vergangen sind. 

Winsen (Luhe) 

Landkreis Harburg 
Der Landrat 
Im Auftrag 

Lau-

, den 25.03.2020 

Stand: 01/2020 
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LANDKREIS 
HARBURG 
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Allgemeinverfügung des Landkreises Harburg zur Beschränkung von sozialen 
Kontakten im öffentlichen Bereich anlässlich der Eindämmung der 

Atemwegserkrankung "COVID-19" durch den Coronavirus Erreger 
SARS-CoV-2 (im folgenden "SARS-CoV-2"}, hier: 

• Aufnahmestopp für Heime nach § 2 Abs. 2 Niedersächsisches Gesetz über 

unterstützende Wohnformen (NuWG); 

• Aufnahmestopp und Ausweitung kontaktreduzlerender Maßnahmen für ambulant 

betreute Wohngemeinschaften und besondere Formen des betreuten Wohnens gern. 

§ 2 Abs. 3 und § 2 Abs. 4 (NuWG) sowie für ambulant betreute Wohngemeinschaften 

zum Zweck der lntensivpflege, die nicht in den Geltungsbereich des NuWG fallen; 

• Notbetreuung bei EJnstellung des Betriebs von Einrichtungen der Tagespflege i. S. v . 

§ 2 Abs. 7 NuWG 

Der Landkreis Harburg erlässt gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 und Satz 3 des Niedersächsischen 

Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD) in Verbindung mit § 28 Absatz 1 

des Infektionsschutzgesetzes (lfSG) in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Niedersächsisches 

Verwaltungsverfahrensgesetz in Verbindung mit § 35 Satz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz 

auf dem Gebiet des Landkreises Harburg folgende 

Allgemeinverfügung: 

1. Zur Durchsetzung eines Aufnahmestopps in Heimen für ältere Menschen, 
pflegebedürftige Menschen und Menschen mit Behinderungen nach§ 2 Abs. 2 
NuWG, für ambulant betreute Wohngemeinschaften und besondere Formen des 

betreuten Wohnens gern. § 2 Abs. 3 und § 2 Abs. 4 NuWG sowie für ambulant 

betreute Wohngemeinschaften zum Zweck der Intensivpflege, die nicht in den 
Geltungsbereich des NuWG fallen, sind die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, 
insbesondere gilt: 

Die Aufnahme von neuen Bewohnerinnen und Bewohnern wird untersagt. 

Ausgenommen von diesem Aufnahmestopp sind Einrichtungen, in denen gewährleistet ist, 

dass neu aufzunehmende Bewohnerinnen und Bewohner für einen Zeitraum von 14 Tagen 

Landkreis Harburg 
Schloßplatz 6 
21423 Winsen (Luhe) 
Tel. 04171 693- 0 

Parkpllltze 
Schloßrlng 12 
Eppens Allee 

Elektronische Kommunikation 
www.landkreis-harburg.de 

Es gelten die Richtlinien auf 

Sparkasse Harburg-Buxtehude 
IBAN : DE56 2075 0000 0007 0289 62 

Termine nach Vereinbarung 

unseren Int ernetseiten 
https:// www.landkreis-harburg.de/dlgitaJekommunlkat ion 

r-
nihUt«IJ,

• ydU M 't11'1cll ,11,-, • ., 
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separiert von den übrigen Bewohnern und Bewohnerinnen in Quarantäne untergebracht 

werden. Die ausnahmsweise Aufnahme neuer Bewohner und Bewohnerinnen in einer der 

Einrichtungen unter Wahrung einer 14tägigen Quarantäne ist nur nach vorheriger 

Genehmigung durch den Landkreis Harburg zulässig! 

Darüber hinaus ist die Aufnahme von aus dem Krankenhaus zu entlassenden Patientinnen 

und Patienten in solitären Kurzzeitpflege- oder Reha-Einrichtungen, die gezielt für diese 

Funktion hergerichtet und zur Kurzzeitpflege ermächtigt wurden (vgl. auch § 149 SGB XI), 

zulässig. 

Weitere Ausnahmen können im Einzelfall in Abstimmung mit dem zuständigen 

Gesundheitsamt zugelassen werden. 

2. Alle ambulant betreute Wohngemeinschaften gem. § 2 Abs. 3 NuWG, alle 
Formen des betreuten Wohnens gem. § 2 Abs. 4 NuWG und alle ambulant 
betreute Wohngemeinschaften zum Zweck der Jntensivpflege, die nicht in den 
Geltungsbereich des NuWG fallen, haben die erforderlichen Maßnahmen zu 
ergreifen, insbesondere Besucht- und Betretungsverbote auszusprechen. 

In ambulant betreuten Wohngemeinschaften nach § 2 Abs. 3 NuWG und in Formen des 

betreuten Wohnens nach § 2 Abs. 4 NuWG sind von diesem Besuchs- bzw. 

Betretungsverbot nahestehende Personen von palliativmedizinisch versorgten 

Bewohnerinnen und Bewohnern ausgenommen. Ausnahmen können zudem Im Einzelfall für 

Seelsorger, Geistliche oder Urkundspersonen zugelassen werden. 

Die behandelnden Ärzte und die zur Pflege bestimmten Personen haben freien Zutritt. Die 

zur Pflege bestimmten Angehörigen der Pflegeberufe und der Gesundheitsfachberufe 

(u. a. Physiotherapeut/-in, Ergotherapeut/-in, Podologe/Podologin, Logopädin/Logopäde, 

Diätassistent/-in) sind bei Erfüllung der Voraussetzungen des § 6 Abs. 28. 2 Nr. 5 der 

Niedersächsischen Verordnung zur Beschränkung sozialer Kontakte anlässlich der 

CoronaPandemie vom 27.03.2020 (Nds. GVBI. S. 48) von dem Besuchs- bzw. 

Betretungsverbot ausgenommen. 

Bestatter und Handwerker, deren Leistungen nicht aufgeschoben werden können, haben 

im Einzelfall ebenfalls Zutritt. 

Freien Zutritt haben bei den ambulant betreuten Wohngemeinschaften nach S 2 Abs. 3 

NuWG die Dienstleister, von denen aufgrund einer mit dem Mietverhältnis verbundenen 

vertraglichen Verpflichtung entgeltliche ambulante Pflege- oder Betreuungsdienstleistungen 

in der ambulant betreuten Wohngemeinschaft in Anspruch genommen werden. 

Freien Zutritt haben bei den Formen des betreuten Wohnens nach S 2 Abs. 4 NuWG die 

Dienstleister, von denen aufgrund einer mit dem Mietverhältnis verbundenen vertraglichen 

Verpflichtung Leistungen in Anspruch genommen werden, die über allgemeine 

Unterstützungsleistungen (z. B. Notrufdienste, Informations- und Beratungsleistungen oder 
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die Vermittlung von Leistungen der hauswirtschaftlichen Versorgung, Pflege- oder 

Betreuungsleistungen) hinausgehen. 

Für die ambulant betreuten Wohngemeinschaften zum Zweck der Intensivpflege, die 

nicht in den Geltungsbereich des NuWG fallen, gelten die vorstehenden 

Ausnahmebestimmungen bezüglich der ambulant betreuten Wohngemeinschaften nach S 

2 Abs. 3 NuWG entsprechend. 

In allen Fällen sind beim Betreten der Einrichtung immer die notwendigen 

Hygienemaßnahmen zu beachten. Zur Hilfestellung kann das Gesundheitsamt hinzugezogen 

werden. 

3. Aufgrund der Allgemeinverfügung vom 17.03.2020 (Ziffer 3) ist der Betrieb für 
alle Einrichtungen der Tagespflege nach§ 2 Abs. 7 NuWG auf dem Gebiet des 
Landkreises Harburg untersagt. Abweichend hiervon gilt folgende Ausnahme: 

Ausgenommen von dieser Regelung ist die Notbetreuung in kleinen Gruppen, die auf das 

notwendige Maß zu begrenzen ist. Diese Notbetreuung dient dazu, ältere Menschen, 

pflegebedürftige Menschen oder Menschen mit Behinderungen aufzunehmen, deren 

Famillenangehörige, die im Übrigen die Pflege wahrnehmen, in sog. kritischen 

Infrastrukturen tätig sind. 

Künftig dürfen zudem im Einzelfall Nutzerinnen und Nutzer der Tagespflegeeinrichtungen 

in die Notbetreuung aufgenommen werden, für die eine fehlende Betreuung in der 

Tagespflege aufgrund eines besonders hohen Pflege- oder Betreuungsaufwandes eine 

gesundheitliche Schädigung zur Folge hätte oder die einer ärztlich verordneten 

Behandlungspflege bedürfen, die nicht durch pflegende Angehörige oder den ambulanten 

Pflegedienst sichergestellt werden kann. 

4. Die Betreiberinnen und Betreiber der o. g. Einrichtungen werden aufgefordert, 
die Bewohnerinnen und Bewohner anzuhalten, die Einrichtungen und das 
dazugehörige Außengelände nicht zu verlassen und dem Landkreis Harburg 
unmittelbar nach Inkrafttreten dieser Verfügung, spätestens bis zum 3.04.2020, 
12:00 Uhr eine aktuelle Belegungsliste ihrer Einrichtung zu übersenden. 

5. Ziffer 1. und 2. dieser Verfügung sind nach § 28 Abs. 3, § 16 Abs. 8 des 
Infektionsschutzgesetzes (IfSG) sofort vollziehbar. 

6. Diese Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach Ihrer Veröffentlichung als 
bekannt gegeben (§ 41 Abs, 4 Satz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz) und tritt zu 
diesem Zeitpunkt in Kraft bis einschließlich Sonnabend, den 18. April 2020. Eine 
Verlängerung ist möglich. 

6. Auf die Strafbarkeit einer Zuwiderhandlung gegen die in den Ziffern 1 und 2 

enthaltenen Anordnungen gemäß§ 75 Abs. 1 Nr. 1; Abs. 3 IfSG wird hingewiesen. 
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Begründung: 

Zu 1. und 2. 

LANDKREIS 
HARBURG 
DER LANDRAT 

Rechtsgrundlage für die zu treffenden Maßnahmen ist § 28 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz 

(IfSG). Nach Satz 1 hat die zuständige Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen zu 

treffen, wenn Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider 

festgestellt werden oder sich ergibt, dass ein Verstorbener krank, krankheitsverdächtig oder 

Ausscheider war, soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer 

Krankheiten erforderlich ist. Nach Satz 2 kann die zuständige Behörde Veranstaltungen einer 

größeren Anzahl von Menschen beschränken oder verbieten und Badeanstalten oder in § 33 

genannte Gemeinschaftseinrichtungen (u. a. Heime) oder Teile davon schließen; sie kann 

auch Personen verpflichten, den Ort, an dem sie sich befinden, nicht zu verlassen oder von 

ihr bestimmte Orte nicht zu betreten, bis die notwendigen Schutzmaßnahmen durchgeführt 

worden sind. 

Erkenntnisse aus anderen Ländern sowie aus Niedersachsen belegen die sehr hohe Dynamik 

des Infektionsgeschehens. Das Ziel, die Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 hier in 

Niedersachsen zu verlangsamen, wird weiterhin verfolgt. In den o. g. Runderlassen sind 

Maßnahmen zur Verzögerung der Verbreitung des Coronavlrus SARS-CoV-2 fachaufsichtllch 

festgelegt. Zudem wurde am 22.03.2020 eine Allgemeinverfügung seitens des 

Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung erlassen, um 

soziale Kontakte zu beschränken und so die Geschwindigkeit der Infektionsketten in dem 

erforderlichen Maß abzubremsen. Ferner wird auf die Niedersächsische Verordnung zur 

Beschränkung sozialer Kontakte anlässlich der Corona-Pandemie vom 27.03.2020 (Nds. 

GVBI. S. 48) hingewiesen. 

Die Notwendigkeit, Ansteckungsketten effektiv zu unterbrechen, besteht insbesondere auch 

für Einrichtungen, in denen Menschen leben und versorgt werden, für die durch Alter, 

Vorerkrankung oder Behinderung ein besonderes Risiko durch das Corona-Virus SARSCoV-2 

besteht. 

Vor dem Hintergrund, dass es trotz bestehender Betretungs- und Besuchsverbote zu 

Coronainfektionen in Helmen gekommen ist, bedarf es eines befristeten Aufnahmestopps in 

diesen Einrichtungen sowie bei den o. g. besonderen Wohnformen, um das Risiko eines 

Viruseintrags durch neue Bewohnerinnen und Bewohner zu minimieren. 

In ambulant betreuten Wohngemeinschaften nach § 2 Abs. 3 NuWG leben in der Regel 

ausschließlich Menschen, die zu den bekannten Risikogruppen zählen, in einer 

Haushaltsgemeinschaft zusammen. Es ist daher geboten, die Anzahl der Kontakte mft 

Außenstehenden für die Bewohnerinnen und Bewohner zu begrenzen, denn mit jedem Besuch 
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steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Coronavirus in der ambulanten betreuten 

Wohngemeinschaft verbreitet. Besonders schutzbedürftig sind auch ambulant betreute 

Wohngemeinschaften gern. § 2 Abs. 3 NuWG, in denen z. B. schwersterkrankte Erwachsene 

trotz Beatmungs- und Überwachungspflicht in einer Wohngemeinschaft für außerklinische 

Intensivpflege zusammen leben. 

Für ambulant betreute Wohngemeinschaften zum Zweck der Intensivpflege, die nicht in den 

Geltungsbereich des NuWG fallen, ist es ebenfalls geboten, die Anzahl der außenstehenden 

Kontaktpersonen auf ein Minimum zu reduzieren. Zur Intensivpflege gehört insbesondere 

die Beatmungspflege. Die in einer außerklinischen Intensivpflege-Wohngemeinschaft 

lebenden Personen, die ambulant betreut werden, gehören mithin aufgrund ihrer 

Vorerkrankungen zu den Personen, die von schweren Krankheitsverläufen betroffen sind 

und an der Krankheit sterben können. 

Auch in Formen des betreuten Wohnens gern. § 2 Abs. 4 NuWG leben Menschen, die 

aufgrund des Alters, Vorerkrankungen und Behinderungen ein besonderes Risiko für 

schwere Krankheitsverläufe haben, zusammen. Eine Reduzierung sozialer Kontakte zu 

Außenstehenden durch ein Besuchs- und Betretungsverbot kann daher auch dort aktuell 

dazu beitragen, Neuerkrankungen zu verhindern und die Bewohnerinnen und Bewohner vor 

Corona-Infektionen zu schützen. 

Vor diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung der vorgesehenen Ausnahmen Ist auch 

das Besuchs- und Betretungsverbot eine weiter wirksame und verhältnismäßige 

Maßnahme, um eine Infektion durch soziale Nahkontakte zu verhindern und einen möglichen 

Viruseintrag durch Dritte zu verhindern. 

Die umzusetzenden Maßnahmen sind nach fachlicher Risikobewertung zur 

Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems zwingend erforderlich 

und in diesem Stadium noch erfolgversprechend möglich. 

zu 3. 

Die Notbetreuung in Einrichtungen der Tagespflege gern. § 2 Abs. 7 NuWG wird ausgeweitet. 

Seit der Schließung hat sich ergeben, dass ein entsprechender Bedarf besteht. 
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Rechtsbehelfsbelehrung: 

LANDKREIS 
HARBURG 
DER LANDRAT 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage 

beim Verwaltungsgericht Lüneburg, Adolph-Kolping-Straße 16, 21337 Lüneburg, schriftlich, 

zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle oder auf elektronischem Weg 

über das Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) dieses Gerichtes erhoben 

werden. 

Hinweis: Näheres zu den Voraussetzungen des elektronischen Rechtsverkehrs und der 

Installation der notwendigen kostenfreien Zugangs- und Übertragungssoftware EGVP finden 

Sie auf der Internetseite www.iustizportal.niedersachsen.de (Service). 

Gemäß § 28 Absatz 3 in Verbindung mit§ 16 Absatz 8 IfSG hat eine Anfechtungsklage 

gegen diese Allgemeinverfügung keine aufschiebende Wirkung. 

Winsen, 31.03.2020 

Landkreis Harburg 

Der Landrat 

Rempe 
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Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

der Gemeinde Salzhausen für die Haushaltsjahre 2D20 und 2021 

A" ·grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der 
Gemeinde Salzhausen in der Sitzung am 09. Dezember 2019 folgende Haushaltssatzung 
'.: :!SC:h ossen: 

§ 1 

De;· Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 und 2021 wird 

·1. i11 Ergebn.shaushalt 
rn it dem jeweiligen Gesamtbetrag 

·1.' cler ordenj ichen Erträge auf 
U! der orden·.lichen Aufwendungen auf 

·1 <1 der außerordentlichen Erträge 
·1 .t, der außerordentlichen Aufwendung auf 

2. ::T Finanz~ a1.1shalt 
m t dem je\,eiligen Gesamtbetrag 

:1. 1 de, Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 
2.2: der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 

2. :. cer Einzahlungen für Investitionstätigkeit 
2.4 ce · Auszahlungen für Investitionstätigkeit 

2.E, de; Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 
2. ~, c;e :· Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 

fEdgesetzt 

N -chr::;htli -;h: Gesamtbetrag 
- d-21r Ei"1zanlungen des Finanzhaushaltes 
- <i~ir Auszahlungen des Finanzhaushaltes 

§2 

HH-Jahr 2020 

7.031.100 Euro 
7.572.500 Euro 

0 Euro 
0 Euro 

HH-Jahr 2020 

6.690.500 Euro 
6.741.700 Euro 

493.800 Euro 
1.865.000 Euro 

200.000 Euro 
50.800 Euro 

7.384.300 Euro 
8.657.500 Euro 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
lnvestitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird 

fJr das Haushaltsjahr 2020 auf 200.000,M- Euro 
und fir das Haushaltsjahr 202i auf 880.000,·· Euro 

f2 stge 3etzt. 

§3 

HH-Jahr 2021 

7.25i .600 Euro 
7 .297.300 Euro 

0 Euro 
0 Euro 

HH-Jahr 2021 

6.827.500 Euro 
6 .600.200 Euro 

343.800 Euro 
1.404.000 Euro 

880.000 Euro 
71.000 Euro 

8.051 .300 Euro 
8.075.200 Euro 
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DE,1· Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird 
1ür das Haushaltsjahr 2020 auf 1.320.000,-- Euro 

und für das Haushaltsjahr 2021 auf 0,-- Euro festgesetzt. 

§4 

:J:r :<lchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 und 2021 Liquiditätskredite zur 
rE~htzeitigen _eistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 
G00.00:J,-- € festgesetzt. 

§ 5 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 1,,i fc,•gt festgesetzt: 

·1. ~'.irundsteuer 

·1. ~ fJr die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 

·1 .2 Ur jie Grundstücke (Grundsteuer B) 

2. ~~ev1erbesteuer 
nacl1 dem Gewerbeertrag 

§6 

2020 

450 v.H. 

450 v.H. 

390 v.H. 

2021 

450 v.H. 

450 v.H. 

390 v.H. 

f'Dr die Befug,1is des Gemeindedirektors, über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 
,•\•Jsz:ahlungen nach§ 117 (1) NKomVG zuzustimmen, gelten als unerheblich, 
-üherplanm8ß.ige Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von 20 % des Haushaltssolls, 

h:>chstens jedoch 1.000,00 €, 
-a ul>erplanm~ ßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von 1.000,00 €. 

Salzhausen, den 09. Dezember 2019 

r2. l~:J.,t-}J..tl).. cß.AA./ 
..• 1 •........••••••••••.•••• 

(Eltsatath Mestmacher) 
BüqJermeisterin 

(Wolfgang Krause) 
Gemeindedirektor 

... _ J 
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IBelkanntmachung der Haushaltssatzung 2020 und 
.zo:~!l. der Gemeinde Salzhausen 

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wird hiermit 
öffentlich bek2,nnt gemacht. 

Die nach§ 119 Abs. 4 und§ 120 Abs, 2 NKomVG erforderlichen Genehmigungen sind durch 
den Landkreis Harburg am 30. März 2020 unter dem Aktenzeichen 10.04.01.03.01-030 
(2020/2021) erteilt worden. 

Der Haushaltsplan liegt gemäß § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG 

vom 03. April 2020 bis 15. April 2020 

zur !:insichtna1me bei der Samtgemeinde Salzhausen, Rathausplatz 1, 21376 Salzhausen 

im Rathaus, 

montags bis donnerstags 
donnerstags 
freitags 

08:30 Uhr - 13:00 Uhr 
15:00 Uhr - 18:00 Uhr 
07:00 Uhr - 12:00 Uhr 

nach vorheriger Terminvereinbarung 

öffentlich aus. 

Salzr,ausen, den 30. März 2020 

Der Gemeindedirektor 
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DIE BÜRGERMEISTERIN 

Seevetal, den 27 . März 2020 

Bekanntmachung Nr.: 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

über den Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Maschen 61 Schulstraße/ 
Alte Straße" mit örtlichen Bauvorschriften 

Gemäß§ 10 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 3. November 2017 (BGBI. I.S. 3634) wird 
bekannt gemacht, dass der Rat der Gemeinde Seevetal in seiner Sitzung am 23.10.2019 den o.g. 
Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften als Satzung und die dazugehörige Begründung 
beschlossen hat. 

Der Geltungsbereich des Plangebietes liegt in der Gemarkung Maschen und grenzt im Westen an 
die Schulstraße und im Osten sowie im Süden an die Alte Straße. 

Die Übersicht zeigt den Geltungsbereich mit der näheren Umgebung. 
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Gemäß§ 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine nach§ 214 Abs. 1 Satz Nr. 1-3 
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter 
Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs gemäß§ 215 Abs. 1 unbeachtlich werden, wenn sie nicht 
innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter 
Darlegung des die Verletzung begründeten Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Dies gilt 
entsprechend, wenn Fehler nach §214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 

Gemäß§ 44 Abs. 5 BauGB wird darauf hingewiesen, dass nach§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB 
ein Entschädigungsberechtigter Entschädigung verlangen kann, wenn die in den §§ 39 bis 42 
BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs 
dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei der Gemeinde 
Seevetal, Kirchstraße 7-11, 21218 Seevetal beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, 
wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in den§§ 39 
bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs 
herbeigeführt wird. 

Der Bebauungsplan Maschen 61 „Schulstraße/ Alte Straße" mit örtlichen Bauvorschriften tritt 
nach dem Tage der Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Harburg in Kraft. Der 
Bebauungsplan Maschen 61 11Schulstraße/ Alte Straße" mit örtlichen Bauvorschriften wird mit 
Begründung bei der Gemeinde Seevetal, Kirchstraße 7~11, 21218 Seevetal-Hittfeld in der 
Planungsabteilung während der Öffnungszeiten bereitgehalten und kann dort eingesehen 
werden. Auf Verlangen wird über den Inhalt Auskunft gegeben. Zusätzlich kann auch über das 
Internet im Bereich 

in den Bebauungsplan Einsicht genommen werden. 

i.V.w-~,-
In Vertretung 
ter Horst 
Gemeindeverwaltungsdirektor 




